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Erfolgreiche Erziehung
Von Pitt Wettstein, Zürich

Immer wieder kommen Eltern in die Sprechstunde,

die uns klagen, dass sie es bei ihrem Kinde
zuerst mit Güte versucht und dann, als das nichts
fruchtete, mit Strenge probiert hätten — alles sei
unternommen worden, aber nichts habe etwas
genützt. Vom Erziehungsberater erwarten sie nun
ein Radikalmittel, denn sie selbst haben schon alle
Hoffnung aufgegeben. —• Was sagt nun «die letzte
Rettung», der Psychologe, dazu?

Nun, er wird ganz bestimmt in erster Linie
versuchen, den Eltern zu zeigen, dass das Kind in den
allerseltensten Fällen etwas an seiner
Fehlentwicklung ändern kann, da Ursache und Heilmittel
bei uns Erwachsenen zu suchen und zu finden
sind. Er wird vielleicht auch erwähnen, dass es in
der Erziehung nicht um ein «Probieren» geht, also
nicht am Kinde diese oder jene Methode, die man
ja doch nicht beherrscht, ausprobiert werden soll,
denn an einem werdenden Menschen darf man
nicht herumpröbeln. Man muss sich vielmehr von
Anfang an, also noch ehe das erwartete Kind das
Licht der Welt erblickt hat, darüber im Klaren
sein, wie man sich dem Kinde gegenüber verhalten
werde. In Unkenntnis der seelischen Entwicklungsgesetze

glauben die meisten jungen Leute, vor dem
dritten oder vierten Lebensjahr ihres Kindchens
brauche man sich noch nicht mit Erziehungsfragen
zu befassen, könne man sich einfach unbeschwert

an dem kleinen Wesen erfreuen und der Natur das
übrige überlassen. Nun sind aber gerade die ersten
drei bis vier Lebensjahre für die charakterliche
Entwicklung des Menschen von entscheidender
Bedeutung! Was später in Form von Schwierigkeiten

an den Tag kommt, hat seinen Ursprung in
der überwiegenden Anzahl der Fälle in der
allerersten Zeit des kindlichen Daseins. Wie aber hat
man sich im aktuellen Zeitpunkte zu verhalten,
in der Situation also, die nun einmal gegeben ist,
ob mit oder ohne Fehler in der Vergangenheit?

Jedes Kind verfügt über ein angeborenes, subtiles

Empfinden für Gerechtigkeit. Wenn es
beispielsweise dem Vater seine Gefühle entgegenbringen

und von ihm geliebt, mindestens beachtet,
geschätzt und hie und da gelobt werden möchte,
jener aber nicht reagiert oder alle seine Aufmerksamkeit

und Anerkennung, Wertschätzung und
Zuneigung einem Geschwister zuwendet, dann
fühlt es sich mit Recht ungerecht behandelt, ist
tief verletzt und kann für sein ganzes Leben
depressiv «veranlagt» bleiben. Ein derartiger depressiver

Wesenszug, der sich wiederum charakterlich
äussern kann, ist dann durch die Konstellation des
familiären Milieus in der Seele des heranwachsenden

Menschen angelegt worden.
Jede Beziehung zu einem Du ensteht aus dem

Vertrauen, das ein Wesen mit einem Male gegen-
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